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DER FOURIER ff
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

VON MONAT ZU MONAT

Die Abteilung für Militärwissenschaften
an der ETH (Zürich)

Am 13. August 1975 hat der Bundesrat eine neue Verordnung über die /zVr Afz/z/är-

zi'Arewrc/tit/te« a« z/er E/V/gettö's.rwrÄe« Tec/;?t7rcFe« Hor/mEzz/e Z/iWrf> (L4èto7z<//,g X/j erlassen.
Diese Neuordnung des einzigen, der Militärwissenschaft dienenden Institutes des Bundes gibt
den Anlass, die in der Öffentlichkeit wenig bekannte Einrichtung etwas näher zu betrachten.

I.

Die Abteilung für Militärwissenschaften, oder kurz Militärschule der ETH, blickt auf eine

bald 100 jährige Geschichte zurück. Bemühungen um die Schaffung einer akademisch

orientierten Militärschule im Rahmen des Polytechnikums wurden zwar schon kurze Zeit nach

der Gründung des Bundesstaates aufgenommen; sie wurden jedoch vorerst zurückgestellt mit
der Begründung, dass die Militärschule von Thun — sie hatte unter der Leitung von General

Dufour hohen Rang erlangt — für die Zwecke der Armee ausreiche. Deshalb fehlten im ersten

Polygesetz von 1854 die militärwissenschaftlichen Lehrfächer.

Die in der Folge unternommenen Vorstösse massgebender Offiziere und der Schweizerischen

Offiziersgesellschaft führten dann aber mit dem Bundesgesetz über die Militärorganisation
von 1874 zum Erfolg. Vor allem dem Einsatz des damaligen Vorstehers des Eidgenössischen

Militärdepartements, Bundesrat Welti, ist es zu danken, dass die Durchführung eigener Kurse
für allgemeine militärwissenschaftliche Fächer (Taktik, Strategie, Kriegsgeschichte u. a.) sowie
für militärische Hilfswissenschaften am Polytechnikum ein Gesetz verankert wurde (Art. 94).
Gestützt auf diese Rechtsgrundlage rief der Bundesrat mit dem Bundesratsbeschluss vom
26. Oktober 1877 betreffend die Militärabteilung am Eidgenössischen Polytechnikum die
militärwissenschaftliche Abteilung ins Leben. Diese war personell allerdings noch schwach

dotiert; auch hatte sie noch keine selbständige Stellung, sondern war vorerst als eine Sektion
der Freifächerabteilung des Polytechnikums ausgestaltet. Erst mit einer internen Umorgani-
sation vom Jahre 1898 wurde die Sektion zur selbständigen Abteilung ausgebaut, wobei eine
Sektion A für die Studierenden der ETH und weitere Zuhörer, und eine Sektion B für
Offiziere mit Lehrgängen zu drei Semestern bestimmt wurden.

Die Revision des Bundesgesetzes über die Militärorganisation von 1907 brachte mit dem heute

noch in Kraft stehenden Artikel 113 für die Militärschule insofern eine Neuerung, als diese

nun nicht mehr für die allgemein militärwissenschaftliche Weiterbildung aller Offiziere,
sondern ausdrücklich auch der Instruktionsoffiziere bestimmt wurde. Mit dieser klar um-
schriebenen Zweckbestimmung der Militärschule als Bildungsstätte unserer Instruktionsoffi-
ziere begann eine neue Aera der Tätigkeit dieser Institution. Die Schule ist bis heute in erster
Linie eine Instruktorenschule geblieben.
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Gestützt auf die MO von 1907 erliess der Bundesrat am 27. März 1911 eine neue Verordnung
betreffend die Abteilung für Militärwissenschaften am Eidgenössischen Polytechnikum (Militär-
schule), welche den Bundesratsbeschluss von 1877 ersetzte. Diese Verordnung verankerte die
Zweiteilung einerseits in eine Instruktorenschule und anderseits in die allgemeine militär-
wissenschaftliche Bildung, die in der Freifächerabteilung des Polytechnikums erfolgte.
Nach dem Ersten Weltkrieg erliess der Bundesrat am 10. Juli 1929 eine neue Verordnung
betreffend die Abteilung für Militärwissenschaften und die militärischen Fächer an der All-
gemeinen Abteilung für Freifächer an der ETH. Diese neue Ordnung brachte keine grund-
legende Änderung; weiterhin wurde unterschieden zwischen dem militärtechnischen Unter-
rieht an der eigentlichen Militärschule (Abteilung XI der ETH) und den Vorlesungen über
militärische Gegenstände an der Freifächerabteilung (Abteilung XXII der ETH).
Neue Formen erhielt die Militärschule nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1945 ermächtigte
der Bundesrat das Eidgenössische Militärdepartement zur versuchsweisen Durchführung einer
Vorrc/w/e, in der jenen Instruktionsoffiziersaspiranten,die kein akademisches Studium besitzen,
eine allgemein bildende, theoretische Ausbildung vermittelt werden sollte. Die guten Erfah-

rungen, die in dem Versuch gemacht wurden, führten am 26. Oktober 1954 zur Verordnung
über die Abteilung für Militärwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule,
welche diese Neuerung gesetzlich verankerte. Demnach umfasste die Abteilung für Militär-
Wissenschaften nun eine Vorschule von zwei weiteren Semestern und eine Militärschule als

Jahreskurs, beides für Instruktionsoffiziere; dazu kamen die allgemein zugänglichen militär-
wissenschaftlichen Vorlesungen der Freifächerabteilung.
Eine weitere Etappe in der Entwicklung der Schule bedeutet die Verordnung des Bundesrates

vom 8. November 1960 über die Abteilung für Militärwissenschaften an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule. Die Neuerungen die sie brachte, bestanden im wesentlichen darin,
dass die Vorschule und die bisherige Militärschule ersetzt wurden durch ein neues System von
Militärschulen I, II und III, in welchen für Instruktionsoffiziere eine zeitlich abgestufte Aus-
bildungsmöglichkeit geschaffen wurde. Die Freifächervorlesungen blieben praktisch unver-
ändert.

Den drei Militärschulen waren folgende Ziele gesteckt:

- Die ein Jahr dauernde AL'/iLirrcèa/e / diente als eigentliche Berufsschule für Instruktions-
Offiziere der Vorbereitung auf ihre Tätigkeit als Einheitsinstruktoren in Rekrutenschulen
sowie als Lehrer in Offiziersschulen und Zentralschulen I;

- die 9 Monate dauernde Af/Zi/iïrrcAw/e ff sollte auf das Wirken als Lehrer in höheren Offiziers-
schulen und -kursen vorbereiten;

- die 2 bis 3 Monate dauernde, nach Bedarf durchzuführende /// war bestimmt
als Vorbereitung von Schul- und Kurskommandanten sowie auf höhere Funktionen in der

Militärverwaltung.

II.
Die vom Bundesrat am 13. August 1975 beschlossene Gesamtrevision der Verordnung von
1960 ist der letzte Schritt in der Entwicklungsgeschichte der Abteilung für Militärwissen-
Schäften. Sie geht davon aus, dass es infolge der Unterbestände im Instruktionskorps in den
letzten Jahren nicht möglich war, die Militärschulen in der vorgesehenen Dauer durchzu-
führen. Es erwies sich als notwendig, die Dauer der drei Schulen herabzusetzen, da es nicht
möglich war, die Instruktionsoffiziere für so lange Zeit aus ihrer beruflichen Tätigkeit in
Schulen und Kursen herauszunehmen. Gleichzeitig wurden die Gewichte zwischen den drei
Schulen neu aufgeteilt. Einerseits wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen das Schwer-
gewicht auf die Vorbereitung auf die Tätigkeit als Lehrer in Offiziersschulen sowie in höheren
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Schulen und Kursen für Offiziere in der Militärschule II gelegt, indem diese auf ein Jahr ver-

längert wurde. Dagegen wurde die Militärschule 1, die mehr vorbereitenden Charakter hat und

Bildungslücken ausfüllen soll, auf fünf Monate verkürzt. Die Gesamtdauer der drei Schulen
wurde von 24 Monaten auf rund 18 Monate herabgesetzt, wovon rund 5 Monate auf die

Militärschule I, 12 Monate auf die Militärschule II und die übrige Zeit auf die Militärschule
III entfallen.

Neu ist in der Verordnung vom 15. August 1975 auch die Regelung, wonach die allgemein
zugänglichen Übungen und Vorlesungen über militärische Sachgebiete aus der Abteilung XII
(Freifächer) der ETH herausgenommen und in die Abteilung XI (Militärwissenschaften) ver-
legt werden. Damit werden heute sämtliche militärischen Lehrveranstaltungen der ETH von
der Abteilung für Militärwissenschaften betreut.

III.
Das Schwergewicht der Ausbildungsarbeit der Abteilung für Militärwissenschaften der ETH
liegt nach wie vor in der Ausbildung und Vorbereitung der Instruktionsoffiziere der Armee
auf ihre Berufstätigkeit. Sie ist die eigentliche Berufsschule der Instruktoren und hat als

solche eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Es hat im Verlauf der bald hundertjährigen Geschichte dieser Institution nicht an Vorschlägen
gefehlt, welche die Abteilung aus der ETH herauslösen und zu einer eigentlichen «Militär-
akademie» ausgestalten wollten, die selbständig geführt und personell und räumlich unab-
hängig von einer andern Organisation gewesen wäre. Ein letzter Vorstoss dieser Art wurde
während des letzten Krieges vom damaligen Waffenchef der Infanterie unternommen. Er
wurde jedoch von General Guisan abgelehnt mit der Feststellung, dass die bisherige Lösung
den schweizerischen Milizverhältnissen angemessen sei. Tatsächlich besteht in dieser Frage
ein grundlegender Unterschied zwischen den Bedürfnissen der Miliz und jenen stehender
Heere. Armeen mit einer grossen Zahl von Berufsoffizieren sind auf eigene Militär- oder
Kriegsakademien angewiesen. Für die berufliche Schulung der relativ sehr kleinen Zahl von
Instruktionsoffizieren unserer Armee ist die Regelung mit einer Abteilung der ETH ange-
messen. Für die militärwissenschaftlich interessierten Milizoffiziere sind die allgemein zugäng-
liehen, freien Vorlesungen bestimmt. Im übrigen finden auch an andern Universitäten unseres
Landes Vorlesungen über militärwissenschaftliche Themen statt.

Umgekehrt sind in den letzten Jahren verschiedentlich Stimmen laut geworden, dass die
Abteilung für Militärwissenschaften ein belastender Fremdkörper innerhalb der ETH sei, der
fachlich und in der Art ihrer Lehrtätigkeit nicht in den Rahmen dieser akademischen Insti-
tution passe. Glücklicherweise haben diese Stimmen kein Echo gefunden. Die Bindung an die
ETH verschafft der Abteilung für Militärwissenschaften erhebliche Vorzüge, wie vor allem
jene der Gewinnung von ausgewiesenen Lehrkräften und der Benützung von Einrichtungen
aller Art der ETH. An dieser Unterstellung sollte deshalb nichts geändert werden.

IV.
Der Vollständigkeit halber sei abschliessend darauf hingewiesen, dass unlängst auch für die
Instruktionsunteroffiziere eine zentrale Ausbildungsstätte geschaffen wurde, in welcher in
einem 7 Monate dauernden Kurs den Instruktionsunteroffizieren jenes einheitliche Grund-
wissen vermittelt wird, das sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen.

Karz
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